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Beschlussvorlage 
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Betreff: 

 

Gestaltungsbeirat; Berufung eines Mitglieds für 2019/2020   

Bezug: 29/2017    

 

Anlagen: 0 

 

 

 

 

 

Beschlussantrag: 

 

Frau Dipl.-Ing. Irene Burkhardt wird erneut für zwei Jahre in den Gestaltungsbeirat berufen. Die 

Amtszeit umfasst die Jahre 2019 und 2020. 

 

 

Ziel:  

 

Durch den Gestaltungsbeirat soll die Baukultur gefördert werden. Zielsetzung ist die Verbesserung 

des Stadtbilds als Kulturgut, mit dem sich die Bürgerschaft identifiziert, das den Tourismus befördert 

und das Unternehmen als Standortfaktor bewerten. Die Gestaltungsbeiräte tragen vor diesem Hin-

tergrund mit ihren überzeugenden Argumenten zur Offenheit, zur Transparenz und vor allem zur 

Qualität des Baugeschehens in Tübingen bei. Die Arbeit des Gestaltungsbeirats soll kontinuierlich 

fortgesetzt werden. 

 

 

 

Begründung:  

 

1. Anlass / Problemstellung 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.02.2008 mit der Geschäftsordnung des Ge-

staltungsbeirats beschlossen, dass die Amtszeit der Gestaltungsbeiräte jeweils zwei Jahre 
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betragen soll. Diese Amtszeit kann einmal um zwei Jahre verlängert werden. Da die Amts-

zeit von Frau Dipl.-Ing. Irene Burkhardt zum 31.12.2018 ausgelaufen ist, ist die Wiederbe-

stellung erforderlich. 

 

 

2. Sachstand 

Der Gestaltungsbeirat existiert seit dem Jahr 2006 in wechselnden Besetzungen. Um eine 

kontinuierliche, erfolgreiche Arbeit führen zu können, hat es sich in der Vergangenheit be-

währt, die erstmalige Berufung der einzelnen Mitglieder gemäß Geschäftsordnung um wei-

tere zwei Jahre zu verlängern. Dies empfiehlt sich insbesondere dann, wenn die Mitglieder 

des Gestaltungsbeirats als Team eine konstruktive und fruchtbare Zusammenarbeit zum 

Wohle der Bauherrschaften, der Architekturbüros und nicht zuletzt der Baukultur in der 

Stadt Tübingen leisten. 

 

Die letzte Berufung von Frau Dipl.-Ing. Irene Burkhardt, Landschaftsarchitektin aus Mün-

chen, erfolgte zum 01.01.2017. Sie wurde für den Zeitraum 2017/2018 berufen. Frau Burk-

hardt hat sich bereit erklärt, nochmals für zwei weitere Jahre zur Verfügung zu stehen. 

 

 
3. Vorschlag der Verwaltung 

Die derzeitige Besetzung des Gestaltungsbeirats mit Frau Prof. Dipl.-Ing. Susanne Dürr, 

Herrn Dr.-Ing. Bernd Fahle, Herrn Dipl.-Ing. Stephan Weber arbeitet seit einem Jahr sehr er-

folgreich zusammen. Deshalb empfiehlt die Verwaltung, die Amtszeit von Frau Dipl.-Ing.  

Irene Burkhardt (München) zu verlängern und sie erneut für zwei Jahre in den Gestaltungs-

beirat zu berufen. 

 

 
4. Lösungsvarianten 

Die Amtszeit von Frau Dipl.-Ing. Irene Burkhardt wird nicht verlängert. Die Verwaltung wird 

beauftragt, eine Person zu suchen, die als neues Mitglied in den Gestaltungsbeirat berufen 

werden kann. 

 

5. Finanzielle Auswirkungen 

Der Gestaltungsbeirat ist im Haushaltsplanentwurf 2019 mit 20.660 € bei der HH-Stelle 

1.6100.6012.000 veranschlagt. 
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